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Erwägungen

E. 15
juin 1982 ohne Steuerpflicht), entstehen, und dem soll Rechnung getragen werden.
Nationalrat Biel, Sie verweisen zu Recht auf die beachtli- chen gemeinwirtschaftlichen
Leistungen, welche die PTT erbringen. Ich ziehe daraus aber die umgekehrte Folgerung wie
Sie. Weil die PTT neben dem ausgewiesenen Reinge- winn von 333 Millionen noch
gemeinwirtschaftliche Leistun- gen von etwa 260 Millionen - die Zahl, die Sie richtig
genannt haben - erbringen konnten, nicht für den Bund, sondern für verschiedene Dritte
(Zeitungen, Zeitschriften, alle mit dem Autoreisedienst bedienten Regionen in unse- rem
Lande), rechtfertigt sich eine angemessene Abliefe- rung an den Bund bei solchen
hervorragenden Ergebnissen erst recht. Nationalrat Bremi, es ist durchaus richtig, dass wir
im Bud- get 1981 nur eine Ablieferung von 150 Millionen eingesetzt hatten. Das ist diese
Richtzahl. Nun hat sich aber gegen- über dem Budget 1981 allerhand geändert: Im Budget
1981 war ein Reingewinn von 271 Millionen Franken vorgesehen, jetzt beträgt der
Reingewinn 333 Millionen; also rund 60 Mil- lionen mehr. Im Budget 1981 hatten wir
neben den verord- nungskonformen Abschreibungen (gemäss Abschrei- bungsordnung
PTT) eine zusätzliche Abschreibung von 80 Millionen vorgesehen. Wir schreiben jetzt aber
180 Millionen zusätzlich ab, weil man diese 100 Millionen mehr auch noch erwirtschaften
konnte: Wenn man also im Budget Ausga- ben und Einnahmen unter diesem
Gesichtswinkel einander gegenüberstellt, hat man eine Verbesserung von 160 Millio- nen
Franken, 60 Millionen mehr Reingewinn, 100 Millionen mehr Zusatzabschreibungen. Von
diesen 160 Millionen sollte der Bund nun 50 Millionen mehr erhalten als budge- tiert; also
200 statt 150 Millionen. 100 Millionen von diesem Zusatzergebnis würden den PTT für
zusätzliche Abschrei- bungen und Reserveäufnungen verbleiben. Endresultat Ende letzten
Jahres: 816 Millionen Franken. Zu den Ausführungen von Nationalrat Biderbost: Sie gehen
von einer falschen Voraussetzung aus. Wir diskutieren hier nicht über eine Burgunderbeute.
Wir diskutieren über etwas, was dem Bund gehört, weil die PTT eine bundesei- gene
Unternehmung ist. Das, was diese Unternehmung erwirtschaftet, gehört uns. Die Frage ist
nur, in welche Tasche wir diesen Gewinn legen wollen; ob wir ihn der Unternehmung
selbst, den PTT, oder dem Bundeshaushalt zuschreiben. Wir diskutieren also nicht über eine
Kriegsbeute, sondern wir diskutieren als Unternehmensorgan über die Verwen- dung eines
Reingewinns, der uns a priori gehört. Mein lie- ber Nationalrat Biderbost, für ein Pater
Paulus peccavi besteht überhaupt kein Anlass. Wollen Sie in sich gehen? Vielleicht führte
das bei Ihnen zu einem Pater Leo peccavi, weil nämlich die Haltung des Bundesrates in
dieser Frage, d. h. Gewinnablieferung an den Bund immer nach Mass- gabe der effektiven
Rechnungsergebnisse, seit Jahren kon- stant ist. Ich möchte Sie bitten, dem Antrag der
Kommissionsmehr- heit, des Verwaltungsrats, der Generaldirektion PTT und des
Bundesrats zuzustimmen und die Gewinnverwendung so vorzunehmen wie im
Bundesbeschluss vorgesehen. Eintreten ist obligatorisch L'entrée en matière est acquise de
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